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a) Verfahren auszuarbeiten, um grundlegendes Materi-
al über die Frage der Selbstbestimmung der Völker der Gebiete
ohne Selbstregierung zu sammeln, zusammenzustellen und,
insbesondere in den Gebieten, zu verbreiten;

b) sich bei der Wahrnehmung der genannten Aufgaben
um die volle Kooperation der Verwaltungsmächte zu bemü-
hen;

c) Arbeitsbeziehungen zu den zuständigen regionalen
und zwischenstaatlichen Organisationen zu unterhalten, ins-
besondere in der Region des Pazifiks und der Karibik, indem
sie regelmäßige Konsultationen abhalten und Informationen
austauschen;

d) die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen an
der Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisie-
rung anzuregen;

e) die Mitwirkung der Gebiete ohne Selbstregierung an
der Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisie-
rung anzuregen;

f) dem Sonderausschuss über die zur Durchführung
dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstat-
ten;

4. ersucht alle Staaten, einschließlich der Verwaltungs-
mächte, die Verbreitung von Informationen nach Ziffer 2 zu
beschleunigen;

5. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage weiter zu
untersuchen und der Generalversammlung auf ihrer einund-
sechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 60/119

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 166 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/472, Ziff. 32)158:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Re-
publik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik

Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San
Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabi-
sche Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Belgien, Frankreich, Deutschland.

60/119. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder
und Völker

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Berichts des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker159,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker und auf alle ihre
späteren Resolutionen betreffend die Verwirklichung der Er-
klärung, zuletzt die Resolution 59/136 vom 10. Dezember
2004, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

eingedenk ihrer Resolution 55/146 vom 8. Dezember
2000, mit der sie den Zeitraum 2001-2010 zur Zweiten Inter-
nationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus er-
klärte, sowie der Notwendigkeit, zu prüfen, wie die Wünsche
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auf der Grundla-
ge der Resolution 1514 (XV) und anderer einschlägiger Reso-
lutionen über die Entkolonialisierung ermittelt werden kön-
nen,

in Anerkennung dessen, dass die Beseitigung des Kolonia-
lismus eine der Prioritäten der Vereinten Nationen ist und auch
für die 2001 begonnene Dekade weiterhin zu ihren Prioritäten
zählt,

erneut erklärend, dass es notwendig ist, Maßnahmen zur
Beseitigung des Kolonialismus bis zum Jahr 2010 zu ergrei-
fen, wie dies in ihrer Resolution 55/146 gefordert wurde,

von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass
es notwendig ist, den Kolonialismus sowie die Rassendiskri-
minierung und die Verletzungen der grundlegenden Men-
schenrechte zu beseitigen,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem, was der
Sonderausschuss im Hinblick auf die wirksame und vollstän-
dige Verwirklichung der Erklärung und die Durchführung der
anderen einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
zur Entkolonialisierung bereits geleistet hat,

158 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorge-
legt.

159 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supple-
ment No. 23 (A/60/23). 
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betonend, wie wichtig es ist, dass sich die Verwaltungs-
mächte offiziell an der Arbeit des Sonderausschusses beteili-
gen,

mit Interesse feststellend, dass einige Verwaltungsmächte
mit dem Sonderausschuss zusammenarbeiten und sich aktiv an
dessen Arbeit beteiligen, und den anderen nahe legend, das
Gleiche zu tun,

davon Kenntnis nehmend, dass der Sonderausschuss vom
17. bis 19. Mai 2005 in Canouan (St. Vincent und die Grena-
dinen) ein karibisches Regionalseminar über die Halbzeitüber-
prüfung, die Weiterverfolgung und die Handlungsprioritäten
der Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung des
Kolonialismus abgehalten hat160,

1. bekräftigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle an-
deren Resolutionen und Beschlüsse zur Entkolonialisierung,
so auch ihre Resolution 55/146, mit der sie den Zeitraum 2001-
2010 zur Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung
des Kolonialismus erklärte, und fordert die Verwaltungsmäch-
te gemäß diesen Resolutionen auf, alles Erforderliche zu tun,
um den Völkern der betreffenden Gebiete ohne Selbstregie-
rung die möglichst baldige uneingeschränkte Wahrnehmung
ihres Rechts auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhän-
gigkeit, zu ermöglichen;

2. erklärt abermals, dass das Fortbestehen des Kolonia-
lismus in jedweder Erscheinungsform, einschließlich wirt-
schaftlicher Ausbeutung, mit der Charta der Vereinten Natio-
nen, der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an
koloniale Länder und Völker und der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte161 unvereinbar ist;

3. bekräftigt ihre Entschlossenheit, auch künftig alles
zu tun, was für die vollständige und rasche Beseitigung des
Kolonialismus und die gewissenhafte Einhaltung der entspre-
chenden Bestimmungen der Charta, der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch
alle Staaten erforderlich ist;

4. bekräftigt abermals ihre Unterstützung für die Be-
strebungen der unter Kolonialherrschaft stehenden Völker, ihr
Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit,
gemäß den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Natio-
nen zur Entkolonialisierung wahrzunehmen;

5. fordert die Verwaltungsmächte auf, mit dem Sonder-
ausschuss uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um noch
vor Ende des Jahres 2005 ein konstruktives, auf jeden einzel-
nen Fall zugeschnittenes Arbeitsprogramm für die Gebiete
ohne Selbstregierung fertigzustellen und so die Durchführung
des Mandats des Sonderausschusses und der einschlägigen Re-
solutionen zur Entkolonialisierung, namentlich auch der be-
stimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, zu erleichtern;

6. begrüßt die Fortschritte bei den derzeit zwischen dem
Sonderausschuss und Neuseeland, der Verwaltungsmacht für
Tokelau, und unter Mitwirkung von Vertretern der Bevölke-
rung Tokelaus geführten Konsultationen, wie der im Novem-
ber 2003 gefasste Beschluss des Allgemeinen Fono Tokolaus
zeigt, mit Neuseeland aktiv die Möglichkeit der Selbstregie-
rung in Form der freien Assoziierung zu erkunden;

7. begrüßt außerdem, dass die Vereinten Nationen auf
Ersuchen der Gebietsregierung und mit Zustimmung der Ver-
waltungsmacht eine Sondermission nach Bermuda entsand-
ten, die die Bevölkerung des Hoheitsgebiets über die Rolle der
Vereinten Nationen beim Selbstbestimmungsprozess, über die
in der Resolution 1541 (XV) der Generalversammlung vom
15. Dezember 1960 klar definierten legitimen Möglichkeiten
hinsichtlich ihres politischen Status und über die Erfahrungen
anderer kleiner Staaten, die die volle Selbstregierung erlangt
haben, informierte; 

8. ersucht den Sonderausschuss, seine Suche nach ge-
eigneten Mitteln zur unverzüglichen und vollständigen Ver-
wirklichung der Erklärung fortzusetzen und in allen Hoheits-
gebieten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich
Unabhängigkeit, noch nicht wahrgenommen haben, die von
der Generalversammlung im Zusammenhang mit der Interna-
tionalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus und
der Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung des
Kolonialismus gebilligten Maßnahmen durchzuführen, und
dabei insbesondere

a) konkrete Vorschläge für die Beendigung des Kolo-
nialismus auszuarbeiten und der Generalversammlung auf ih-
rer einundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

b) die Durchführung der Resolution 1514 (XV) und an-
derer einschlägiger Resolutionen zur Entkolonialisierung
durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen;

c) die politische, wirtschaftliche und soziale Lage in den
Gebieten ohne Selbstregierung auch künftig zu prüfen und der
Generalversammlung nach Bedarf Schritte zu empfehlen, die
am besten dazu geeignet sind, die Bevölkerung dieser Gebiete
in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf Selbstbestimmung, ein-
schließlich Unabhängigkeit, im Einklang mit den einschlägi-
gen Resolutionen zur Entkolonialisierung, namentlich auch
den bestimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, wahrzu-
nehmen;

d) vor Ende 2006 ein konstruktives, auf jeden einzelnen
Fall zugeschnittenes Arbeitsprogramm für die Gebiete ohne
Selbstregierung fertigzustellen, um die Durchführung des
Mandats des Sonderausschusses und der einschlägigen Reso-
lutionen zur Entkolonialisierung, namentlich auch der be-
stimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, zu erleichtern;

e) im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen zur
Entkolonialisierung, namentlich auch den bestimmte Gebiete
betreffenden Resolutionen, auch künftig Besuchsdelegationen
in die Gebiete ohne Selbstregierung zu entsenden;

f) gegebenenfalls Seminare durchzuführen, um Infor-
mationen über die Arbeit des Sonderausschusses einzuholen
und zu verbreiten und den Völkern der Gebiete ohne Selbstre-
gierung die Teilnahme an diesen Seminaren zu erleichtern;

160 Ebd., Kap. II, Anhang.
161 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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g) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Erreichung
der Ziele der Erklärung und für die Durchführung der einschlä-
gigen Resolutionen der Vereinten Nationen der weltweiten
Unterstützung seitens der Regierungen wie auch seitens natio-
naler und internationaler Organisationen zu versichern;

h) jedes Jahr die Woche der Solidarität mit den Völkern
der Gebiete ohne Selbstregierung zu begehen162;

9. fordert alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs-
mächte, sowie die Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen auf, innerhalb
ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs den Empfehlungen
des Sonderausschusses im Hinblick auf die Verwirklichung
der Erklärung und die Durchführung der sonstigen einschlägi-
gen Resolutionen der Vereinten Nationen Geltung zu ver-
schaffen;

10. fordert die Verwaltungsmächte auf, sicherzustellen,
dass die Wirtschaftstätigkeit in den ihrer Verwaltung unterste-
henden Gebieten ohne Selbstregierung den Interessen der Völ-
ker dieser Gebiete nicht zuwiderläuft, sondern vielmehr die
Entwicklung fördert, und den Völkern dieser Gebiete bei der
Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbstbestimmung behilflich
zu sein;

11. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die un-
veräußerlichen Rechte der Völker der Gebiete ohne Selbstre-
gierung auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich auf
Grund und Boden, zu sichern und zu garantieren und die Kon-
trolle über die künftige Erschließung dieser Ressourcen her-
zustellen und zu wahren, und ersucht die Verwaltungsmächte,
alles Erforderliche zu tun, um die Eigentumsrechte der Völker
dieser Gebiete zu schützen;

12. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Völkern
der Gebiete ohne Selbstregierung unmittelbar und durch ihr
Tätigwerden in den Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen moralische
und materielle Hilfe zu gewähren, und ersucht die Verwal-
tungsmächte, Schritte zu unternehmen, um jede erdenkliche
Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur Stärkung der Volks-
wirtschaften dieser Gebiete in Anspruch zu nehmen und wirk-
sam zu nutzen;

13. erklärt erneut, dass die Entsendung von Besuchsde-
legationen der Vereinten Nationen in die Hoheitsgebiete ein
wirksames Mittel ist, um sich von der Lage in den Gebieten so-
wie von den Wünschen und Bestrebungen ihrer Einwohner ein
Bild zu machen, und fordert die Verwaltungsmächte auf, mit
dem Sonderausschuss bei der Wahrnehmung seines Mandats
auch künftig zusammenzuarbeiten und die Entsendung von
Besuchsdelegationen in die Hoheitsgebiete zu erleichtern;

14. fordert die Verwaltungsmächte auf, soweit sie sich
noch nicht offiziell an der Arbeit des Sonderausschusses be-
teiligt haben, dies auf seiner Tagung 2006 zu tun;

15. ersucht den Generalsekretär, die Sonderorganisatio-
nen und die anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, den Gebieten ohne Selbstregierung wirtschaft-
liche, soziale und sonstige Hilfe zu gewähren und damit gege-
benenfalls auch fortzufahren, nachdem sie ihr Recht auf
Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, wahrge-
nommen haben;

16. billigt den Bericht des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über seine
Tätigkeit im Jahr 2005159, mit dem Arbeitsprogramm für 2006;

17. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderausschuss
alle Einrichtungen und Dienste zur Verfügung zu stellen, die
für die Durchführung dieser Resolution sowie der anderen die
Entkolonialisierung betreffenden Resolutionen und Beschlüs-
se der Generalversammlung und des Sonderausschusses erfor-
derlich sind.

RESOLUTION 60/120

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 133 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 36 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/472, Ziff. 32)163:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, De-
mokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Ga-
bun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hon-
duras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Ne-
pal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Korea, Rumänien,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Senegal, Simbabwe, Singapur, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tad-
schikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Tuvalu,
Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Ge-
orgien, Griechenland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Nie-
derlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Republik Moldau, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tschechische Repu-
blik, Türkei, Ukraine, Ungarn.

162 Siehe Resolution 54/91.

163 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorge-
legt.
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